
Wasserzähler für Regenwasser
– Nein Danke!

Für die Gebühren bei der Regen-
wassernutzung in Deutschland
gibt es keine einheitliche Rege-
lung. Es obliegt der Kommune, 
in welcher Form das Schmutz-
wasser, welches aus der Verwen-
dung von Regenwasser für die
Toilettenspülung und die Wasch-
maschine entsteht, abgerechnet
wird.

Eine häufige, jedoch die bürokratischste Vari-

ante, ist die exakte Erfassung des Regenwassers

mittels Wasserzählern. Die Menge Regenwas-

ser, welche über den häuslichen Umweg verun-

reinigt zur Kläranlage gelangt, ist über Zähl-

einrichtungen zuverlässig erfassbar: Die Frage,

ob die für Trinkwasser vorgesehenen Wasser-

zähler für diese Messungen von Regenwasser

zulässig sind, kann grundsätzlich bejaht wer-

den, wenn das Wasser nicht verschmutzt ist.

Bei verschmutztem Wasser sind diese Zähler

technisch nicht geeignet. Zur Erfassung sind

jedoch mindestens zwei zusätzliche Wasser-

zähler erforderlich. Mit einem Wasserzähler

wird ermittelt, welche Menge Regenwasser

über das separate Betriebswassernetz zu den

Verbrauchsstellen befördert wird. Um Doppel-

zählungen im Falle einer Trinkwasser-Nach-

speisung zu vermeiden, ist ein zweiter zusätz-

licher Zähler erforderlich. Messgeräte für die

Abrechnung von Regenwasser als Abwasser-

volumenmessgeräte für Abwässer sind nicht

eichpflichtig (siehe § 8 Eichgesetz in Verbin-

dung mit Anhang A der Eichordnung). Aller-

dings kann der Abwasserbetrieb geeichte Mess-

geräte für die Messung z.B. von Regenwasser

im Sinne der weiteren Abrechnung als Abwas-

ser außerhalb des Eichrechtes in der Satzung

vorschreiben. Für den Regenwassernutzer 

fallen bei diesem Abrechnungsmodell Mehr-

kosten für Anschaffung und Einbau sowie Be-

triebskosten durch den 6-jährigen Austausch

der Wasserzähler an. Für die Kommune ist die-

ses „Drei-Zähler-Modell“ zudem mit einem

erheblichen Personal- und Verwaltungsauf-

wand verbunden.

Es geht auch anders mit dem Regenwasser, wie

nachfolgende Beispiele zeigen. Unbürokratisch

ist die flächenbezogene Gebührenregelung

(auch gesplittete Abwassergebühr oder Nieder-

schlagsgebühr genannt), wie sie z.B. in Bam-

berg (Bayern) und Oberhausen (Nordrhein-

Westfalen) praktiziert wird: Für die an den

Speicher angeschlossene Dachfläche wird die

Oberflächenwassergebühr berechnet. Es wird

keine zusätzliche Schmutzwassergebühr erho-

ben.

Eine weitere Variante ist die Prozentrege-

lung z.B. aus Bad Laer (Niedersachsen): Hier

entfällt die Niederschlagswassergebühr der an

den Speicher angeschlossenen Dachgrund-

fläche. Dafür wird pauschal für 20 Prozent des

Gesamtverbrauchs an Trinkwasser eine zusätz-

liche Schmutzwassergebühr bei der Regenwas-

sernutzung im Haus erhoben.

Bei der Pauschalregelung z.B. in Überlin-

gen und Sinsheim (Baden-Württemberg), Er-

dinger Moos (Bayern) und Dresden (Sachsen)

wird für die an den Speicher angeschlossene

Dachgrundfläche keine Oberflächenwasserge-

bühr erhoben. Dafür wird für eine bestimmte

Wassermenge, meist zwischen 8 und 12 m3

Person/Jahr eine zusätzliche Schmutzwasserge-

bühr erhoben.

Wasserzähler zur Erfassung der Regenwas-

sermenge müssen nicht hingenommen wer-

den. In Überlingen am Bodensee (Baden-

Württemberg) wurde gegen eine „Wasser-

zähler-Satzung“

erfolgreich Wider-

spruch eingelegt.

Das fbr-Vorstands-

mitglied Klaus W. König

hat gegenüber der Stadtkämmerei nachgewie-

sen, dass eine Wasserzählerlösung mit einem

erheblichen Verwaltungsaufwand und den da-

mit entstehenden Kosten ver-

bunden ist. Um die Kosten und

den Aufwand für die Verwal-

tung zu reduzieren, wurde in

Überlingen die Satzung dahin-

gehend geändert, dass nun eine

Pauschale von einheitlich 12

m3 Person/Jahr bei Regenwas-

sernutzung zu zahlen ist, unab-

hängig davon, ob Regenwasser

nur für die Toilette oder auch

für die Waschmaschine genutzt

wird.

Andrea Hofstätter, Bingen
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Betriebs- und Regenwassernutzung – wo geht es hin?

Die Regenwassernutzung ist mit der DIN 1989 mit Planungs-

und Produktteilen sowie einem breiten Marktangebot zum Stand

der Technik geworden. Das Grauwasser-Recycling ist mit dem Ent-

wurf des  fbr-Hinweisblattes H201 „Grauwasser-Recycling-Anlagen“

sowie verstärkten Marktaktivitäten unterschiedlicher Hersteller ebenfalls auf

diesem Weg. Zahlreiche Projektbeispiele in öffentlichen und gewerblichen Bereichen werden

in dem kurz vor der Fertigstellung stehenden fbr Band 6 hierzu publiziert und bestätigen so-

mit diesen Fortschritt.

Wie geht es mit der Entwicklung rund um die Themenbereiche der fbr weiter?

Neben einer sicherlich fortschreitenden Produktverifizierung und -entwicklung sowie größe-

rer Marktdurchdringung stellt sich die Frage, ob es in Zukunft weitere innovative Entwick-

lungs- und Anwendungsbereiche gibt. Der vorliegenden Ausgabe des fbr-wasserspiegels sind

zahlreiche Hinweise zum Thema zu entnehmen:

• Es fand eine Veranstaltung zum wasserautarken Grundstück mit großem Interesse von un-

terschiedlichen Fachleuten statt. Unter anderem ist es Ziel, verschiedene Wasserressourcen

weitergehend zu nutzen bzw. zu recyceln.

• Es wird über ein Neubaugebiet in Baden mit weitgehendem Wasserrecycling berichtet.

Dieses wird im Rahmen der Förderprojektes „Dezentrale urbane Infrastruktursysteme“ 

des BMBF gefördert.

• Im fbr-wasserspiegel 1/03 wurde über die Möglichkeiten zur Betriebswassernutzung im

Rahmen von ökologischen Sanitärkonzepten berichtet. Auch hier ergeben sich neue Anwen-

dungsbereiche im Konsens der zukunftsträchtigen Technologien zur Stofftrennung im Ab-

wasser.

• Daneben wird in verschiedenen Fachkreisen über die weitergehende Aufbereitung von Re-

gen- bzw. Betriebswasser bis zur Trinkwasserqualität im nationalen und internationalen

Zusammenhang diskutiert. Rein technisch besteht diese Möglichkeit schon lange.

Es wird insgesamt sichtbar, dass Interesse vorhanden ist und eine Technikentwicklung statt-

findet, die eine weitgehende Aufbereitung von Betriebswässern unterschiedlicher Herkunft

für, zumindest in Deutschland neue, häusliche und gewerbliche Anwendungsbereiche vor-

sieht. Genau für diesen Bereich gilt es nun technische Entwicklungen zu forcieren und insbe-

sondere auf allen politischen Ebenen die Beseitigung der, vorrangig in der Bundesrepublik,

bestehenden administrativen Hindernisse für eine zukunftsträchtige Entwicklung – wie zum

Beispiel den Anschluss- und Benutzungszwang – einzufordern.

Es wird deutlich, dass es auch in Zukunft interessante große Aufgaben für alle an der Be-

triebs- und Regenwassernutzung Interessierten und insbesondere die fbr gibt.

Martin Bullermann
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Vorbildlich und bürgerfreundlich sind die

Kommunen, die für das aus Regenwasser-

nutzungsanlagen resultierende Schmutz-

wasser keine Gebühren verlangen. Für die

Stadt Freiburg und die Gemeinde Pleidels-

heim (beide Baden-Württemberg) sowie im

Dietzhölztal (Hessen) steht der ökologische

Gedanke im Vordergrund: Bei der Nutzung

von Regenwasser für die Toilettenspülung

und das Wäsche waschen wird den Bürgern

die aus der Regenwassernutzung entstehen-

de Schmutzwassermenge nicht in Rechnung

gestellt.
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